
 

Mathias Ammon · Küchgarten 8 · 21073 Hamburg 

 

 

 

 

 

Oktober 2020 I n f o r m a t i o n s b r i e f

Allgemeine  Steuerzahlungstermine  im  Oktober

1 Sonderausgaben 2020

2 Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubauten –
Anwendungserlass

3 Praxis- und Behandlungsräume als häusliche Betriebs-
stätte

4 Jahressteuergesetz 2020: Geplante Änderungen

5 Unangemessen hohe Geschäftsführervergütungen bei
gemeinnützigen Einrichtungen

6 Verbesserung der steuerlichen Entlastungen für
 behinderte Menschen

7 Pauschale Zahlungen aus Bonusprogrammen der
 Krankenkassen – Keine Minderung der Sonderausgaben

Fälligkeit1 Ende der Schonfrist

Mo. 12.10.2 Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3 15.10.

Umsatzsteuer4 15.10.

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde.
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.

Inhalt

I n f o r m a t i o n s b r i e f Oktober 2020

1 Sonderausgaben  2020

Bestimmte Aufwendungen, die weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten bei den einzelnen Einkunfts-
arten sind, können als Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte  abgezogen werden. Sie wirken sich
zum Teil unbegrenzt, meistens jedoch nur begrenzt aus (siehe Anlage).

Sonderausgaben, die für das Kalenderjahr 2020 berücksichtigt werden sollen, sind regelmäßig bis spätestens
31.12.2020 zu leisten. 

Bei einer Überweisung erfolgt der Abfluss der Zahlung, sobald die Bank den Überweisungs auftrag erhält.5

Wird mittels Girocard oder Kreditkarte gezahlt, ist der Abfluss mit der Unterschrift auf dem Beleg (bzw.
mit Eingabe der PIN-Nummer) erfolgt. Bei einer Scheckzahlung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der
Scheck dem Empfänger übergeben bzw. bei der Post aufge geben wird.

1 Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Voranmeldun-
gen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben werden, da sonst
Verspätungszuschläge entstehen können.

2 Die Fälligkeit verschiebt sich auf den 12.10., weil der 10.10. ein
Samstag ist.

3 Für den abgelaufenen Monat. Falls vierteljährlich gezahlt wird,
für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für
den vorletzten Monat. Falls vierteljährlich ohne Dauerfrist ver -
längerung gezahlt wird, für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Vgl. H 11 EStH.
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2 Sonderabschreibung  für  Mietwohnungsneubauten  – Anwendungserlass

Zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus wurde 2019 ein neuer § 7b EStG eingeführt. Danach
können für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohnungen im Jahr der Anschaffung bzw. Her-
stellung und in den folgenden 3 Jahren Sonderabschreibungen in Höhe von bis zu 5 % jährlich zusätzlich
zu der „normalen“ Gebäudeabschreibung von regelmäßig 2 % in Anspruch genommen werden. Die Schaf-
fung neuer Wohnungen kann sowohl durch Neubau von Gebäuden als auch durch An- oder Umbau be -
stehender Gebäude erfolgen. Die Anschaffung einer neuen Wohnung wird nur gefördert, wenn sie bis zum
Ende des Jahres der Fertigstellung erfolgt. Die Finanzverwaltung hat die Voraussetzungen für die Sonder -
abschreibungen in einem ausführlichen Anwendungserlass erläutert:6

• Der Bauantrag (bzw. die Bauanzeige) zur Schaffung neuer, bisher nicht vorhandener Wohnungen muss
nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellt werden; maßgebend ist regelmäßig der Eingangs-
stempel der zuständigen Behörde.

• Die neue Wohnung muss im Inland oder im EU-Ausland7 liegen.

• Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten dürfen 3.000 Euro pro m2 Wohnfläche nicht übersteigen.

• Die neue Wohnung muss im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden 9 Jahren ent-
geltlich zu Wohnzwecken überlassen werden; die vorübergehende Beherbergung von Personen, z. B. die
Vermietung als Ferienwohnung, erfüllt diese Voraussetzung nicht.

Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen ist auf 2.000 Euro je m2 Wohnfläche begrenzt.
Für neue Wohnungen im Betriebsvermögen werden die steuerlichen Vergünstigungen nur insoweit gewährt,
als bestimmte EU-beihilferechtliche Voraussetzungen eingehalten werden (vgl. § 7b Abs. 5 EStG).8 Eine
 Kumu lierung mit anderen Sonderabschreibungen oder erhöhten Absetzungen (z. B. §§ 7h oder 7i EStG) ist
ausgeschlossen (§ 7a Abs. 5 EStG).

Die Sonderabschreibungen können letztmalig für den Veranlagungszeitraum 2026 bzw. für das vor dem
01.01.2027 endende Wirtschaftsjahr vorgenommen werden; das gilt auch, wenn der 4-jährige Abschreibungs -
zeitraum noch nicht abgelaufen ist (§ 52 Abs. 15a EStG).

Nach Ablauf des 4-jährigen Begünstigungszeitraums wird der Restwert verteilt auf die Restnutzungsdauer
von regelmäßig 46 Jahren linear abgeschrieben (§ 7a Abs. 9 EStG).

Die Sonderabschreibungen werden in voller Höhe rückgängig gemacht, wenn die (begünstigte) Wohnung
innerhalb des 10-jährigen Nutzungszeitraums dem Mietwohnungsmarkt entzogen oder steuerfrei veräußert
wird oder wenn die Baukostenobergrenze von 3.000 Euro pro m2 Wohnfläche innerhalb des 4-jährigen
 Abschreibungszeitraums durch nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschritten wird.
Soweit durch die Rückgängigmachung der Sonderabschreibungen Steuernachzahlungen entstehen, sind diese
regelmäßig mit 0,5 % pro Monat zu verzinsen.

3 Praxis-  und  Behandlungsräume  als  häusliche  Betriebsstätte

Aufwendungen für betrieblich genutzte Räume (z. B. Werkstätten, Betriebs-, Lager-, Ausstellungs-, Behand-
lungs- und Praxisräume) sind grundsätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben abzugsfähig, auch wenn sie
ihrer Lage nach mit dem privaten Wohnbereich verbunden sind. Voraussetzung ist, dass sich für entspre-
chende Räume – aufgrund ihrer Ausstattung und/oder ihrer Zugänglichkeit für dritte Personen, wie Publi-
kumsverkehr oder familienfremde Angestellte – eine private Mitbenutzung nahezu ausschließen lässt. Aus
diesem Grund fallen diese betrieblich genutzten Räume nicht unter die Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5
Satz 1 Nr. 6b EStG.9

In einer aktuellen Entscheidung des Bundesfinanzhofs10 zur Frage, ob die Abzugsbeschränkung für häusliche
Arbeitszimmer auch auf eine im privaten Wohnhaus eingerichtete Notfallpraxis anzuwenden ist, führt das
Gericht aus, dass nicht aufgrund der räumlichen Verbindung der Praxis mit den Privaträumen der unbe-
grenzte Betriebsausgabenabzug abzulehnen sei. 

Der Umstand, dass der Raum nur über einen dem privaten Bereich zuzuordnenden Flur erreicht werden
kann, ist allein noch nicht schädlich für die Einordnung als betriebsstättenähnlicher Raum. Die Notfallpraxis
war als Behandlungsraum mit einer Liege, einem kleinen Tisch mit Stühlen und medizinischem Bedarf ein-
gerichtet, zudem wurde der Raum nachhaltig zur Behandlung von Patienten genutzt.

6 BMF-Schreiben vom 07.07.2020 – IV C 3 – S 2197/19/10009
(BStBl 2020 I S. 623).

7 Zulässig auch in Staaten, die Amtshilfe entsprechend dem EU-
Amtshilfegesetz leisten (siehe dazu Anlage 1 unter A. zum BMF-
Schreiben vom 29.05.2019 – IV B 6 – S 1320/07/10004, BStBl
2019 I S. 480).

8 Näheres vgl. BMF-Schreiben vom 07.07.2020 (Fußnote 6), Rz. 89
bis 125.

9 Vgl. BFH vom 27.07.2015 GrS 1/14 (BStBl 2016 II S. 265), Rz. 65,
sowie BMF-Schreiben vom 06.10.2017 – IV C 6 – S 2145/07/
10002 (BStBl 2017 I S. 1320), Rz. 5.

10 Urteil vom 29.01.2020 VIII R 11/17 (BStBl 2020 II S. 445).
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11 Siehe Regierungsentwurf vom 02.09.2020.

12 Vgl. BMF-Schreiben vom 05.02.2020 – IV C 5 – S 2334/19/10017
(BStBl 2020 I S. 222) und Informationsbrief März 2020 Nr. 2.

13 Urteil vom 12.03.2020 V R 5/17.

4 Jahressteuergesetz  2020:  Geplante  Änderungen

Der Entwurf eines Jahressteuergesetzes 202011 enthält zahlreiche Gesetzesänderungen in verschiedenen Be-
reichen; besonders hervorzuheben sind folgende Punkte:

• Für kleine und mittlere Unternehmen soll die Investitionsförderung nach § 7g EStG bereits für 2020 ver-
bessert werden. Entgegen dem ursprünglichen Entwurf soll es bei der mindestens 90 %igen betrieblichen
Nutzung bleiben, wobei künftig auch längerfristig vermietete Wirtschaftsgüter begünstigt sein sollen. Die
einheitliche Gewinngrenze soll 150.000 Euro betragen.

• Bestimmte Leistungen des Arbeitgebers sind lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn sie „zusätzlich
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn“ erbracht werden. Diese Voraussetzung ist nur dann noch erfüllt,
wenn

1. die Leistung nicht auf den Anspruch auf Arbeitslohn angerechnet,

2. der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung herabgesetzt,

3. die verwendungs- oder zweckgebundene Leistung nicht anstelle einer bereits vereinbarten künftigen
Erhöhung des Arbeitslohns gewährt und

4. bei Wegfall der Leistung der Arbeitslohn nicht erhöht

wird.

Damit wird eine Verwaltungsregelung in das Gesetz übernommen, die Gehaltsumwandlungen zur Erlan-
gung bestimmter Steuervergünstigungen ausschließen soll.12

• Derzeit können bei einer verbilligten Vermietung einer Wohnung zu weniger als 66 % der ortsüblichen
Miete die Werbungskosten nur anteilig abgezogen werden. Ab 2021 soll diese Grenze (wieder) auf 50 %
gesenkt werden.

Beträgt die Miete zwischen 50 % und 66 % der Vergleichsmiete, ist aber eine Totalüberschuss-Prognose zu
erstellen; nur bei einem prognostizierten positiven Totalüberschuss ist dann der vollständige Werbungs -
kostenabzug zulässig.

• Durch eine Regelung im Umsatzsteuerrecht soll „klargestellt“ werden, dass eine Rechnungsberichtigung
kein rückwirkendes Ereignis ist und keine Wirkung für die Vergangenheit entfaltet. Das bedeutet, dass
ein Vorsteuerabzug erst dann möglich ist, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt bzw. nachdem
eine fehlerhafte Rechnung berichtigt wurde. Das entspricht der bisherigen Verwaltungsauffassung (vgl.
 Abschn. 15.2a Abs. 7 UStAE).

5 Unangemessen  hohe  Geschäftsführervergütungen  bei  gemeinnützigen  Einrichtungen

Werden unangemessen hohe Vergütungen an den Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH gezahlt, ist
der unangemessene Teil dem Gewinn der Gesellschaft hinzuzurechnen und erhöht so die Ertragsteuern der
Gesellschaft. Die Besteuerung erfolgt also so, als wenn von vornherein angemessene Vergütungen gezahlt
worden wären. Bei einer gemeinnützigen Einrichtung sind die Folgen überhöhter Zahlungen dagegen deut-
lich drastischer.

Voraussetzung für die Anerkennung einer Körperschaft als gemeinnützig ist, dass sie „keine Person durch
Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen“
begünstigt (§ 55 Abs. 1 Nr. 3 Abgabenordnung – AO). Überhöhte Zahlungen an den Geschäftsführer einer
 gemeinnützigen Einrichtung haben daher den kompletten Verlust der Gemeinnützigkeit zur Folge, was zu
erheblichen steuer lichen Konsequenzen führen kann. Der Bundesfinanzhof 13 hatte in einem Fall rückwir-
kend einer GmbH die Gemeinnützigkeit für mehrere Jahre aberkannt. Die GmbH erzielte 2010 Umsätze in
Höhe von 15 Mio. Euro und beschäftigte ca. 450 Mitarbeiter; der Geschäftsführer erhielt – einschließlich der
Beiträge für die Altersversorgung – Bezüge in Höhe von mehr als 280.000 Euro, was das Gericht in diesem
Fall als unangemessen ansah.

Die Höhe von Gehältern und anderen Vergütungen an Personen, die für eine gemeinnützige Körperschaft
tätig sind, ist daher besonders zu prüfen. Der Bundesfinanzhof sieht lediglich bei kleineren Verstößen gegen
das Mittelverwendungsgebot des § 55 AO den Entzug der Gemeinnützigkeit als unverhältnismäßig an.

Das Gericht hat aber auch darauf hingewiesen, dass ein Überschreiten der angemessenen Vergütung bis zu
einer Höhe von 20 % als unschädlich behandelt werden soll; das bedeutet, dass bis zu dieser Grenze die
 Gemeinnützigkeit regelmäßig erhalten bleibt.
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6 Verbesserung  der  steuerlichen  Entlastungen  für  behinderte  Menschen

Behinderte Menschen können für ihre Anforderungen des täglichen behinderungsbedingten Lebensbedarfs
anstelle eines Einzelnachweises im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen (§ 33 EStG) einen Behin-
derten-Pauschbetrag geltend machen. 
Durch einen Gesetzentwurf14 ist vorgesehen, die Pauschbeträge anzuheben sowie die Voraussetzungen und
Nachweispflichten für die Inanspruchnahme zu erleichtern. Insbesondere ist ab dem Jahr 2021 Folgendes
vorgesehen:

• Die Behinderten-Pauschbeträge können künftig bereits ab einem Grad der Behinderung von 20 (bisher 50)
geltend gemacht werden. Die bisherigen besonderen Zusatzvoraussetzungen für Behinderte mit einem
Grad der Behinderung von unter 50 entfallen. Die bisherigen Pauschbeträge sind weiterhin vom Grad der
Behinderung abhängig, werden aber verdoppelt.15

• Für behinderungsbedingte Fahrtkosten wird eine gesetzliche Pauschbetragsregelung eingeführt; je nach
Anspruchsvoraussetzungen16 ergeben sich auf Antrag Pauschbeträge von 900 Euro bzw. 4.500 Euro.17

•  Ferner können Steuerpflichtige, denen außergewöhnliche Belastungen durch die häusliche Pflege einer
 behinderten Person entstehen, regelmäßig einen Pflege-Pauschbetrag beantragen. Dieser kann künftig
unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzung „hilflos“ vom Pflegenden geltend gemacht werden, und
zwar

• bei Pflegegrad 2 in Höhe von 600 Euro,

• bei Pflegegrad 3 in Höhe von 1.100 Euro und

• bei Pflegegrad 4 oder 5 in Höhe von 1.800 Euro (bisher 924 Euro).18

7 Pauschale  Zahlungen  aus  Bonusprogrammen  der  Krankenkassen  – Keine  Minderung
der  Sonderausgaben

Beiträge zu einer gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung im Rahmen der sog. Basisversorgung
sind in vollem Umfang als Sonderausgaben zu berücksichtigen (siehe hierzu auch die Anlage zu diesem
 Informationsbrief).
Leistet die Krankenkasse Beitragsrückerstattungen, die auf die Basisabsicherung entfallen, mindern diese die
als Sonderausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge in dem Jahr, in dem sie zugeflossen sind.19

Durch Bonusprogramme fördern Krankenkassen gesundheitsbewusstes Verhalten. So kann z. B. die Teilnahme
an verschiedenen Vorsorgemaßnahmen dadurch „belohnt“ werden, dass die Krankenkasse bestimmte Auf-
wendungen für die Gesundheit fördert, die eigentlich nicht zum Leistungskatalog gehören (z. B. Erstattung
für eine Brille oder Kontaktlinsen, Behandlungen bei einem Heilpraktiker, Massagen, Rückenschule).
Soweit im Rahmen eines Bonusprogramms zusätzliche Aufwendungen des Versicherten erstattet werden,
besteht kein Zusammenhang mit den Beiträgen, sodass eine Kürzung der Sonderausgaben insoweit nicht
zulässig ist.20 Im Streitfall erhielt der Steuerpflichtige von seiner Krankenkasse einen (pauschalen) Bonus für
„gesundheitsbewusstes Verhalten“ u. a. für einen Gesundheits-Check-up, eine Zahnvorsorgeuntersuchung
sowie für eine Mitgliedschaft in einem Fitness-Studio oder Sportverein.
Nunmehr hat der Bundesfinanzhof 21 klargestellt, dass auch solche Boni, die nicht den konkreten Nachweis
vorherigen Aufwands des Steuerpflichtigen für eine bestimmte Gesundheitsmaßnahme erfordern, sondern
nur pauschal gewährt werden, nicht den Sonderausgabenabzug mindern. Entsprechende Zahlungen sind
nach Auffassung des Gerichts auch nicht als steuerlich relevante Leistung der Krankenkasse anzusehen. Voraus -
setzung für die Nichtkürzung der Sonderausgaben ist allerdings weiterhin, dass die jeweils geförderte Maß-
nahme beim Steuerpflichtigen Kosten auslöst und die hierfür gezahlte und realitätsgerecht ausgestaltete
Pauschale geeignet ist, den eigenen Aufwand ganz oder teilweise auszugleichen.
Nimmt der Steuerpflichtige dagegen Vorsorgemaßnahmen in Anspruch, die vom Basiskrankenversicherungs-
schutz umfasst sind (z. B. Schutzimpfungen, Zahnvorsorge), fehlt es an eigenem Aufwand, der durch einen
Bonus kompensiert werden könnte. Für diesen Fall hat der Bundesfinanzhof eine Minderung des Sonder-
ausgabenabzugs durch die Beitragserstattung der Krankenkasse vorgeschrieben; Gleiches gilt für Boni, die
für den Nachweis eines aufwandsunabhängigen Verhaltens oder Unterlassens (z. B. gesundes Körpergewicht,
Nichtraucherstatus) gezahlt werden.

14 Siehe Entwurf eines Gesetzes zur Erhöhung der Behinderten-
Pauschbeträge und zur Anpassung weiterer steuerlicher Rege-
lungen.

15 Siehe § 33b Abs. 2 und 3 EStG (Entwurf).

16 Vgl. § 33 Abs. 2a EStG (Entwurf). Die Beträge entsprechen dann
der bisherigen Regelung in R 33.4 Abs. 4 EStR.

17 Die zumutbare Belastung ist zu berücksichtigen.

18 Vgl. § 33b Abs. 6 EStG (Entwurf).

19 Vgl. BMF-Schreiben vom 24.05.2017 – IV C 3 – S 2221/16/10001
(BStBl 2017 I S. 820), Rz. 87 ff.

20 Siehe BFH-Urteil vom 01.06.2016 X R 17/15 (BStBl 2016 II
S. 989) sowie BMF-Schreiben vom 24.05.2017 (Fußnote 19).

21 Urteil vom 06.05.2020 X R 16/18.
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1.1 Versorgungsleistungen (§ 10 Abs. 1a Nr. 2 EStG):
Wiederkehrende Zahlungen im Zusammenhang mit
 einer (teilweise) unentgeltlichen Vermögensübertragung,
z. B. im Rahmen einer vorweggenommenen Erbfolge,
können bei nach 2007 geschlossenen Verträgen in voller
Höhe als Sonderaus gaben geltend gemacht werden,
 wenn Betriebs vermögen oder ein mindestens 50%iger
GmbH-Anteil übertragen wird.

1.2 Versorgungsausgleich (§ 10 Abs. 1a Nr. 3 und 4
EStG): Berücksichtigungsfähig sind Leistungen zur Ver-
meidung eines (ehelichen) Versorgungsausgleichs mit
Zustimmung des Berechtigten sowie Ausgleichszahlun-
gen im Rahmen des Versorgungsausgleichs, soweit die
Versorgungsbezüge der Besteuerung unterliegen.

1.3 Kirchensteuern, Kirchenbeiträge (§ 10 Abs. 1 
Nr. 4 EStG): Ab zugsfähig sind die im Kalenderjahr 2020
 gezahlten Kirchensteuern bzw. entsprechende Bei träge
abzüglich etwaiger Erstattungen.1 Für  welches Kalender-
jahr die Kirchensteuer geleistet wird, ist ohne Bedeutung,
da es allein auf den  Zahlungszeitpunkt ankommt.
Ein Sonderausgabenabzug kommt nicht in Betracht für
Kirchensteuer, die auf die Abgeltung steuer für private
Kapitalerträge erhoben wurde.

2.1 Unterhaltsleistungen (§ 10 Abs. 1a Nr. 1 EStG):
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dau-
ernd getrennt lebenden Ehepartner, der im Inland
 seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat,2

können auf Antrag bis zu 13.805 Euro – ggf. erhöht um
für den Ehepartner geleistete Beiträge zur Kranken-/
Pflege versicherung – abge zogen  werden. Vo raussetzung
ist, dass der Empfänger der  Unter haltsleis tungen dem
Antrag zustimmt, weil als Folge des Ab zugs beim Zah-
lenden eine Versteuerung beim Empfänger vorgenom-
men wird. Die Zustimmung gilt für den jeweiligen Ver-
an lagungs zeit raum und für zukünftige Jahre; sie kann
nur vor Beginn eines Jahres zurückgenommen werden.

2.2 Kinderbetreuungskosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG):3

Aufwendungen für Dienstleistungen zur Betreuung von
Kindern (z. B. durch Kinder garten, Kinderhort, Tages -
mutter oder Au-pairs) können als Sonderaus gaben gel-
tend gemacht werden. Begünstigt sind 2⁄3 der auf die
 Betreuung entfallenden Kosten, höchstens 4.000 Euro
pro Kind jährlich; es muss eine Rechnung, ein Dienst-
bzw. Arbeitsvertrag, Gebührenbescheid etc. vorliegen
und die Zahlung muss auf das Konto des Erbringers der
Leis tung erfolgen. Berücksichtigt werden Kinder bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres oder wenn Kinder
wegen einer vor Vollendung des 25. Lebensjahres ein -
getretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behin -
derung außer stande sind, sich selbst zu unterhalten.

2.3 Berufsausbildungs kosten (§ 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG):
Aufwendungen für die (eigene) erstmalige Berufsaus-
bildung bzw. für ein Erststudium (Fahrtkosten, Lern-
mittel,  Studien ge büh  ren usw.) können bis zu einer Höhe
von 6.000 Euro (bei Zusammenveran lagung für jeden
Ehepartner) jähr lich geltend gemacht werden. Ein (un be-
schränk ter) Werbungskostenabzug für eine erstmalige
Ausbildung ist nach derzeitigem Recht nur bei Maß -
nahmen im Rahmen eines (Ausbildungs-)Dienstver-
hältnisses mög lich.

2.4 Schulgeld (§ 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG): 30 % des  Schul -
geldes für die schulische Ausbildung der eigenen Kinder
in anerkannten (Privat-)Schulen  in EU-/EWR-Staaten
und in Deutschen Auslandsschulen bis zu einem Höchst -
betrag von 5.000 Euro je Kind und Elternpaar können
als Sonder aus gaben ab ge zogen werden; Aufwendungen
für die Beherbergung, Betreuung und Verpflegung sind
allerdings nicht begünstigt.

2.5 Zuwendungen zur Förderung steuerbegünstigter
Zwecke (§ 10b Abs. 1 EStG): Spenden an gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Institutionen in EU-/EWR-
Staaten4 können bis zur Höhe von 20 % des Gesamt -
betrags der Einkünfte oder 4 °/°° der Summe aus Um-
sätzen sowie Löhnen und Gehältern als Sonderausgaben
abgezogen werden. Begünstigt sind auch Mitglieds -
beiträge an Einrichtungen, wenn diese nicht den Sport,
die Heimatkunde, die Tierzucht oder sonstige Freizeit-
gestaltungen fördern. Zuwendungen, die diese Grenzen
übersteigen, können im Rahmen der Höchstbeträge in
den Folgejahren geltend gemacht werden.
Spenden in das zu erhaltende Vermögen (Vermögens-
stock) einer begünstigten Stiftung können darüber
 hinaus bis zu einem Gesamtbetrag von 1 Mio. Euro
(Ehepartner: 2 Mio. Euro) innerhalb eines Zehnjahres-
zeit raums abgezogen werden (siehe § 10b Abs. 1a EStG).
Vom Zuwendungsempfänger erhaltene Zuwendungs-
bestätigungen sind mindestens bis zu einem Jahr nach
Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufzubewahren und
bei Aufforderung durch das Finanzamt vorzulegen. Bei
„Kleinspenden“ bis zu 200 Euro oder bei Spenden für
Katas trophenfälle reicht i. d. R. ein Ein zahlungs- oder
Überwei sungs beleg aus.5

2.6 Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische
Parteien (§ 34g EStG, § 10b Abs. 2 EStG):  Zuwen-
 dungen an politische Parteien werden mit 50 % der
Ausgaben direkt von der Einkommensteuer abgezogen;
dies gilt jedoch nur für Zu wen dungen bis zu 1.650 Euro
(bei  Ehepartnern: 3.300 Euro) im Kalenderjahr. Darüber
hinaus gehende Beträge können  wiede rum bis höchstens
1.650 Euro (bei Ehepartnern: 3.300 Euro) als Sonder-
ausgaben  geltend gemacht werden.
Für Mit glieds  beiträge und Spenden an unab hängige
Wähler ver  einigungen gilt ein entsprechender Abzug
von der Einkommen steuer; ein Sonderaus gabenabzug
für  da rüber hinaus gehende Beträge ist  hier allerdings
aus geschlossen.

2.7 Zur Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendungen
siehe Rückseite.

1 Ein eventueller Erstattungsüberhang ist im Erstattungsjahr
dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzuzurechnen (siehe § 10
Abs. 4b Satz 3 EStG).

2 Lebt der Unterhaltsempfänger in einem EU- bzw. EWR-Staat,
siehe § 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG.

3 Siehe BMF-Schreiben vom 14.03.2012 – IV C 4 – S 2221/07/
0012 (BStBl 2012 I S. 307).

4 Siehe dazu auch § 10b Abs. 1 Satz 2 ff. EStG.
5 Siehe § 50 EStDV.

Sonderausgaben 2020
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2 Begrenzt  abziehbare  Sonderausgaben



B. Sonstige Vorsorgeaufwendungen

A. Beiträge zur Altersversorgung

Anlage zum   I n f o r m a t i o n s b r i e f Oktober 2020

1 Begünstigt sind ab 2005 abgeschlossene Verträge, die nur die Zahlung einer monatlichen (Leib-)Rente frühestens ab dem 60. Lebensjahr
(bei Vertragsabschlüssen seit 2012: ab dem 62. Lebensjahr) vorsehen. Berücksichtigt werden können darin aber auch Beiträge zur
ergänzenden Absicherung der Berufsunfähigkeit, Erwerbsminderung oder von Hinterbliebenen (nur Ehepartner und Kinder); siehe
 hierzu auch die BMF-Anwendungsschreiben im Anhang 1a/II zum amtlichen Einkommensteuer-Handbuch. Die Ansprüche aus dem Alters  -
vorsorgevertrag dürfen nicht  vererb lich, übertragbar, veräußerbar oder kapitalisierbar sein, d. h. nicht in  einem Betrag aus gezahlt werden.

2 Begünstigt sind Beiträge für eine ab 2014 abgeschlossene eigenständige Berufsunfähigkeits-/Erwerbsminderungsversicherung, wenn
der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen lebenslangen (Leib-)Rente für einen Versicherungsfall vorsieht, der spätestens bis zum
67. Lebensjahr eintritt. Ansprüche aus der Basisrente-Erwerbsminderung dürfen ebenfalls nicht vererblich, übertragbar, veräußerbar oder
kapitalisierbar sein (siehe § 10 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b) bb) EStG sowie die unter Fußnote 1 genannten BMF-Schreiben).

3 Der Förderhöchstbetrag ist dynamisiert; er bestimmt sich nach dem jeweiligen Höchstbeitrag zur knappschaftlichen Rentenver sicherung
(für 2020: 24,7 % � 101.400 e Beitragsbemessungsgrenze; siehe § 10 Abs. 3 Satz 1 und 2 EStG).

4 Dieser Prozentsatz erhöht sich bis zum Jahr 2025 jährlich um 2 Prozentpunkte bis auf 100 % (vgl. § 10 Abs. 3 Satz 6 EStG).

5 Bei nicht rentenversicherungspflichtigen Personen, wie z. B. bei Vorstandsmitgliedern einer AG, Beamten, Abgeordneten, Richtern oder
Soldaten, vermindert sich der Höchstbetrag um einen entsprechenden  fiktiven Gesamtbeitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung; dies
gilt auch für nicht rentenversicherungspflichtige GmbH-Gesellschafter- Geschäftsführer mit Pensions anspruch gegenüber ihrer Gesell-
schaft (§ 10 Abs. 3 Satz 3 EStG).

6 In Betracht kommen Beiträge für eine Basisversorgung (auch für Kinder und Ehepartner) – ohne Berücksichtigung von Zusatzleistungen
und ohne steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse (siehe dazu auch § 10 Abs. 1 Nr. 3 Satz 2 und 3 EStG).

7 Übersteigen die Beiträge zu B.1 (Basisversorgung) die unter B.2 genannten Höchstbeträge, ist eine Berücksichtigung von anderen sonstigen
Vorsorgeaufwendungen (siehe B.2) nicht möglich.

Höchstmöglicher Abzug

Höchstmöglicher Abzug

Abzug  von  Vorsorgeaufwendungen  als  Sonderausgaben  2020

1. Gesetzliche Rentenversicherung,
 berufsständische Versorgungs -
einrichtungen, landwirtschaftliche
Alterskassen

2. Beiträge zu einer privaten

• Leibrenten versiche rung1

(sog. Basisrente-Alter)

• Berufsunfähigkeits-/Erwerbs -
minderungsversicherung2

(sog. Basisrente-Erwerbs -
minderung)

3. Zusätzliche Altersvorsorgebeiträge
(sog. Riester-Rente)

1. Gesetzliche und private Basis -
krankenversicherung,6 Pflegever -
sicherung (sog. Basisversorgung)

2. Soweit die Beiträge zur Basisver -
sorgung die Höchstbeträge (siehe
rechts) unterschreiten, ebenfalls:

• über die Basisabsicherung
hinausgehende Beiträge (z. B. für
Wahlleistungen, Zusatzversiche-
rungen, Anteil für Krankengeld)

• weitere sonstige Vorsorgeaufwen -
dungen, wie z. B. Arbeitslosen-,
Berufsunfähigkeits-, Unfall-,
 Haftpflichtversicherungen; „alte“
Kapital-, Lebens- und Renten -
versicherungen

wenn Anspruch auf steuerfreie
 (Arbeitgeber-)Zuschüsse etc.
besteht (z. B. Arbeitnehmer):

1.900 E7

Steuerfreie Arbeitgeberanteile
bzw. -zuschüsse werden nicht
 berücksichtigt.

wenn die Beiträge allein
 getragen werden
(z. B. Selbständige):

2.800 E7

Die gezahlten Beiträge (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile bzw.
 -zuschüsse) sind bis zu einem Höchstbetrag von 25.046 i
(Ehepartner 50.092 i)3 in 2020  mit 90 %4 anzusetzen; es ergeben sich
somit maximale Abzugsbeträge von:

Alleinstehende: 22.541 E Ehepartner: 45.082 E

Diese so ermittelte Beitragssumme ist zu kürzen um steuerfreie Arbeit geber  -
anteile und -zuschüsse etc.5

Zusätzlicher Sonderausgaben-Höchstbetrag: 2.100 I jährlich, falls dieser
 günstiger ist als die Altersvorsorgezulage (§ 10a EStG).

Ehepartner erhalten jeweils den Höchstbetrag, wenn ein Vorsorgevertrag auf
den eigenen Namen besteht.

Unbegrenzt7

Begrenzt7

Bei Ehepartnern ergibt sich der Höchstbetrag aus der Summe der jedem
Ehe partner jeweils zustehenden Höchst beträge.


